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Gliederung

„möglichst wenig – aber genug“

Grundlegendes: das Prinzip der 
„Verhältnismäßigkeit“

Die Anforderungen im Konkreten. 
Was ist planungsrelevant?

Wo darf gespart werden? 



Aus: SZ 20./21.10.07



Grundlegendes

Welche Maßstäbe etablieren sich für neue Anwendungsbereiche 
Artenschutz / FFH-VP ?

Artenschutz für europäisch geschützte Arten / FFH-Gebietsschutz
für (gebietssignifikante) Arten des Anh. II

Gemeinschaftsrechtlicher Vorsorgegrundsatz: „verlangt, dass 

� wissenschaftliche Unsicherheiten nach Möglichkeit auf ein Minimum reduziert
werden. 
Dies macht die Ausschöpfung aller wissenschaftlichen Mittel und Quellen 
erforderlich, bedeutet aber nicht, dass im Rahmen einer FFH-Verträglichkeits-
prüfung Forschungsaufträge zu vergeben sind, um Erkenntnislücken und 
methodische Unsicherheiten der Wissenschaft zu beheben.

� Art. 6 Abs. 3 FFH-RL gebietet vielmehr nur den 
Einsatz der besten verfügbaren wissenschaftlichen Mittel“ (BVerwG, 17.01.07)



Flexibilität / Proportionalität (KOM, Guidance, 2007, I.2.4.b) 

� (53) The Habitats Directive enables the Member States to implement its provisions in 
a proportionate and appropriate manner,

� (56) The measures taken by the Member States should adequately address the 

objective pursued, i.e. maintaining and restoring favourable conservation 

status, while also taking account of economic, social and cultural requirements 

and regional and local characteristics (Article 2(3)).

� (55) Consequently, the maintenance or restoration of favourable conservation status
has to be taken into consideration when establishing adequate measures for species
protection and habitat conservation. Good scientific knowledge and surveillance

of a species are preconditions for doing so. The circle is closed when the results

of the surveillance of conservation status show that the measures chosen are

actually appropriate and effective in the field.

Grundlegendes



Rahmenbedingung

� Ziel des Art. 12 I d ist die 
Aufrechterhaltung der 
ökologischen Funktion

� Folge: Beeinträchtigungen 
einer Lebensstätte sind u.U. 
nicht tatbestandsmäßig

� Anerkennung von 
vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen

� Artbezogenheit der Aussage

� Erfassung der Funktionalität 
und ihrer evtl. Beschädigung

� Verpflichtung zu Maßnahmen

� Maßnahmenwirksamkeit

Das Beispiel des Art. 12 I d FFH-RL (§ 42 Abs. 5 BNatSchG):



Grundlegendes

„Proportionalität“ bei der Abgrenzung des Untersuchungserfordernisses

Eingriffswirkung 
Betroffene Art,
Anwendungs-

bereich
(Schutzstatus), 

Betroffene 
Verbote 

(Töten, Habitat-
zerstörung, 

Störung)

Art-für-Art vs. 
Artengruppe

Individuum vs. 
populations-

bezogen

Kartiermethode 
vs. wiss.-

methodisch

Wiss. 
Grunddaten

Monitoring

Artenschutz-
programme



Rahmenbedingung

� Nationale 
Arterfassungsprogramme, 
Artenschutzprogramme für 
Arten mit ungünstigem EhZ

� Landschaftsplanung (?): 
räumliche Festlegungen von 
Prioritäten / Posterioritäten in 
Bezug auf den Artenschutz, 
Maßnahmenkonzepte

� Verbreitung der Arten

� (Festlegung des) 
Erhaltungszustand der 
Populationen

� Zielkonzeptionen (Erfordernis 
von Maßnahmen, räumliche 
Schwerpunkte, Zielkonflikte)

Bedeutung nationaler Rahmenbedingungen 

(EuGH C-183/05 11.01.2007– Irland; C-342/05 14.06.2007– Wolf / Finnland)



Die Anforderungen im Konkreten. 

Was ist planungsrelevant?

Wieviel ist genug?



Bestandserfassung

Umfang der (relevanten) Arten

Artenauswahl
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� Auswahl / Reduzierung möglich:

• Erhebung aufgrund von Hinweisen / Anstoß entsprechend Schutzwürdigkeit 
/ Bedeutung der Art („jedenfalls Anhang IV FFH-RL oder Anhang I V-RL“) 
(BVerwG 03.06.04 (4 BN 25/04), HessVGH 21.12.00 (4 N 2435/00), HessVGH 
24.11.2003 (3 N 1080/03), 

• nach Repräsentanzkriterien: 

Zusammenfassung nach Artengruppen möglich (KOM 2007, 1.2.3 Rn. 36, Fn. 
27): „There might of course be cases where a whole group of species faces 
similar situations and has similar needs and can be treated together.”

Keine Ermittlung, die „keine zusätzlichen Erkenntnisse verspricht“, 
vgl. BVerwG, 21.02.1997 4 B 177.96 – Buchholz; zu: § 8 BNatSchG Nr. 20, 
vergleichbar auch: BVerwG 4 A 11.02  15.01.2004 – A73 Mainquerung; zu § 34 
BNatSchG, Art. 6 Abs. ¾ FFH-RL)

� Umfassende Auseinandersetzung notwendig

• artspezifischen Ermittlung und Bewertung (Art-für-Art, 
Schutzwürdigkeitsprofil) 

• „auf der Grundlage zuverlässiger Feststellungen“

(z.B. in BVerwG 31.01.2002  4 A 15.01 - Wakenitz-Niederung, Rn. 90; 
vergleichbar BVerwG 4 A 1075/04 v. 16.03.06, 9 A 28.05 v. 21.6.06)

Artenauswahl



„relevante Arten“

Artenauswahl

Europäische Vogelarten 
⇒⇒⇒⇒ sämtliche wildlebende, heimische Vogelarten!

� Potenziell im Untersuchungsraum 
vorkommende Arten

- Verbreitete, euryöke, ungefährdete Arten

- Unempfindliche Arten

- Nicht wirkungsbetroffene Arten

� Gefährdete Arten

� “Nationale Verantwortung“ (z.B. Rotmilan)

� Arten mit speziellen Habitatanforderungen

Nicht Betroffene

Verbreitete,
Nicht Empfindliche
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Bestandserfassung

(relevante) Methoden / Inhalte

Anforderungen



Anforderungen

Spezielle Fragestellungen der Anwendungsbereiche beachten

„Eine weitere Fehlerquelle sieht der Senat darin, dass beim Versuch, das 
einschlägige Fachwissen abzurufen und für ein Risikomanagement nutzbar zu 
machen, nicht durchweg die geeigneten Fragestellungen formuliert worden 
sind.“ (BVerwG, 17.01.07, Rn. 37)

� Sachverhaltsidentifizierung entsprechend der spezifischen 
Verbote

� Funktionale Betrachtung der relevanten Habitate / der 
geschützten Lebensstätten

� Individuen-/Populationsbezug (wo relevant)



Erfassungs-/Bewertungsgegenstand
� Fortpflanzungs- und Ruhestätten

� Niststätten / Nester, Brutstätten
� Ruhe-, Zufluchtsstätten

Unter Beachtung der Angebots- und 
Wechseldynamik

� Essenzielle Habitate während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser, 
Überwinterungs- und Wanderzeiten

� Gebiete für Paarfindung (Balzhabitate 
etc.) und 
sonstige soziale Interaktionen

� Aktionsareale während dieser Zeiten, 
darin auch Nahrungshabitate

� Maßgebliche Verbindungswege
� (z.B. Flugstrassen von Fledermäusen)

� Erfassungsziele

� Erfassungsmethode

Anforderungen

Sachverhaltsidentifizierung entsprechend der spezifischen Verbote



Essenzielle Habitate und Funktionen von Fledermäusen, 
z.B. Bechsteinfledermaus



Kollisionsgefahren

� methodische Erfassung von Flugrouten / Brutplätzen
kollisionsgefährdeter Arten

� methodische Planung von Vermeidungsmaßnahmen

W



Aufzucht der 
Jungen

Nahrung
suchen

Verstecken,
Ausruhen, 
Überwintern

Funktionalität Lebensstätte

? ?

Sonstige
Flächen

„From the Commission services’ point of view the ‘wider’ definition seems to be more 
meaningful here in conservation terms, as it allows the woodland as a whole to be 
taken into account, linking both the protection measures under Article 12 and any 
derogations under Article 16 to the wider unit of the woodland and focusing on the 
continued functionality of that site as a whole (KOMMISSION; Artenschutzrechtlicher
Leitfaden, 02/2007, II.3.4 b, Rn. 62).

Funktionale Betrachtung der relevanten Habitate / der 
geschützten Lebensstätten

� Keine (zu) enge Auslegung der Fortpflanzungs- / Ruhestätte

Anforderungen



• Prozesse 
• Dynamik
• Fluktuation

bspw. Kammolch (auch: Haselhuhn, Mittelspecht ….)

Ruhestätte

Fortpflanzungsstätte / Brutplatz

Nahrungshabitat



bspw. Bechsteinfledermaus

z.B. 
- Quartierwechsel einer Bechstein-

fledermaus-Kolonie über 20 Tage
(rechts oben)

- Quartierwechsel eines Individuums 
über 7 Tage

(beide Karten aus DIETZ & BAYERL unveröff.)



bspw. brutplatztreue Vögel und streng habitatgebundene Falter  

Zeitliche Phänomene beachten, bspw. 

� Brutplatzwahl von Vogelarten innerhalb eines Reviers

� Flächenwechsel von Insektenpopulationen



Lokale 
Populationen

Landschaft/Biotopverbund

Region / Bundesland

Bundesland / Land

Günstiger Erhaltungszustand auf 
Ebene der lokalen Population / 

Metapop.

Günstiger Erhaltungszustand 
auf Ebene der biogeogr. 

Region

Erfassung in 2 Prüfebenen (nach KOM 2007, III.2.3.b Rn. 49 ff.) 

� Überlebensfähigkeit der betroffenen (Teil-)Population

� Überlebensfähigkeit der Population

LBP

UVS

Daten zum „Günstigen Erhaltungszustand“

Anforderungen



Anforderungen

Betroffene Individuen

Betroffene Population



Erhaltungszustand (lokal)

� Für lokale Vorkommen werden 
3 Parameter gebietsbezogen 
bewertet (ABC-Bewertungsschema, 
„Pinneberg-Schema“, BLAK-Schema)

� Habitatqualität
� Zustand der Population
� Beeinträchtigungen

http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/natura2000/

arten/ffh-arten/arten/kartierung/saeugetiere/myotis_myotis_kartierung.pdf

Anforderungen



Günstiger Erhaltungszustand (lokal)

• Jagdraum in Bodennähe (frei) / eingeschränkt
• (keine) / geringe forstwirtschaftliche Maßnahmen
• (kein) / kleinräumiger flächiger Einsatz von Bioziden
• Offenland-Jagdgebieten: (keine) / durch

Nutzungsintensivierung

Beeinträchtigungen
(keine bis mittel)

• > 50 / (70)% der Netzfangstandorte mit Artnachweis
• Fang v. säugenden Weibchen (und) / oder Jungtieren
• Populationsgröße in Paarungsgebieten > (5) / 20 Tiere

Zustand der 
Population

• (weitgehend) großflächig, zusammenhängend
• einschichtiger (älterer) Hallenwald
• Dichte > 70 / (90)%
• wenig Unterwuchs / Bodenbedeckung

Habitatqualität 
(für Jagdgebiete in 
Laub- und 
Mischwäldern)

Erhaltungszustang günstig wenn,Kriterium

bspw. Großes Mausohr (Jagdgebiete) (Kiel 2005)

Anforderungen



Monitoring

CEF-Maßnahmen sind Maßnahmen, die eine Zulassung
erst ermöglichen !
KOMMISSION (2007, Kap. II.3.4.d, Rn.75):

„… It is crucial that the continued ecological functionality of the site is

maintained or improved. Therefore, the monitoring of CEF measures

is important....“

Anforderungen

BNatSchG-E § 42 (5):

„Für nach § 19 zulässige Eingriffe ….. (…) 
Sind in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten oder 
europäische Vogelarten betroffen, liegt ein Verstoß …..nicht vor, soweit die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt werden kann. (…)
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
festgesetzt werden.“



Möglichkeiten zur Eingrenzung 

Wo bestehen Abschichtungsmögichkeiten?



Ineinandergreifen der Prüfungen und Zielvorgaben

LBP (EGR)

FFH 
(charakt. Art)

ASB

Arten-
erfassung

Länder

Eingrenzung / Abschichtung



� Artenauswahl

� Bestandserfassungen

� Ziel- und Maßnahmenkonzeption Landschaftsplanung

Eingrenzung / Abschichtung



Abb. Wasserfledermaus (aus Kiel 2007)

Daten der Länder, bspw.

Verbreitungsdaten (Monitoring)

Artenschutzprogramme

tlw. auch Auswahllisten



Exkurs: Erhaltungszustand



Abstimmung der Bestandserfassung

Eingrenzung / Abschichtung

Filter:
Wirkungen

(Art, 
Reichweite)

Weitere Arten 
von nicht repräsentierten 

Lebensräumen / Funktionen

Arten n. Anhang IV 
FFH-RL

Europ. Vogelarten n. 
V-RL

Abgleich

Filter:
Vorkommen / Empfindlichkeit

Filter: 
pot. Betroffenheit

LBP
charakteristische Ausstattung 

der Funktionsräume: 
Strukturen und Funktionen 

potenzielles Artenspektrum
der Lebensräume  nach

Biotoptypenkartierung 
(Halbtrockenrasen, Mager-

wiese, Wald, Acker)

Kartierung



Maßnahmenplanung: inhaltlicher Schwerpunkt des LBP und 
Schnittstellen zum ASB

� Zielkonzeption für die Maßnahmenplanung

� Flexibilisierungmöglichkeiten bei der Auswahl Flächen und 
Maßnahmen

� Bestimmung des Umfangs Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

� Nachkontrolle nach § 18 (5) BNatSchG

Eingrenzung / Abschichtung



Entwicklung von Jagdhabitaten für die Zielart SchleiereuleEntwicklung von Jagdhabitaten für die Zielart Schleiereule

Neuanlage von 
Streuobstwiesen in 
Ortsrandbereichen

Neuanlage von 
Streuobstwiesen in 
Ortsrandbereichen

Umwandlung von 
Acker in Grünland

Umwandlung von 
Acker in Grünland

Extensivierung 
von Grünland

Extensivierung 
von Grünland

Räumlich flexibel innerhalb des Aktionsradius der ArtRäumlich flexibel innerhalb des Aktionsradius der Art

Kompensationsziel

Maßnahmenart

Räumliche
Bindung

� Zielvorstellungen der
Landschaftsplanung ?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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